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Restwasser: die rechtlich-okonomische
Situation der Wasserkraftnutzung

| Hansueli Bircher

Der Gewadsserschutz

Einfliihrung

Der Gewasserschutz wird immer ein sehr
wichtiges Thema bleiben, obwohl seit den
60er-Jahren durch staatliche und private Be-
strebungen eine beispiellose Verbesserung
in der Qualitdt unserer Gewésser erreicht
wurde. Im Gewasserschutz wurden in den
letzten Jahren grosse Erfolge erzielt. Die Ge-
wasser sind heute durch verschiedene Mass-
nahmen weitgehend vor einer Verschmut-
zung geschutzt. Dies ist nach einer ungenti-
genden gesetzlichen Grundlage dem neuen,
wesentlich strengeren Gewaésserschutzge-
setz, das 1971 in Kraft getretenist, zu verdan-
ken. Es legte vor allem klarere Verhaltensnor-
men fur den Einzelnen und verbindliche An-
weisungen fir die Behérden fest. Zudem
stellte es den Grundsatz der kollektiven Ab-
wasserbeseitigung sowie Vorschriften Uber
die Kehrichtbeseitigung und den Grundwas-
serschutz auf.

Die Verfassungsrevision von 1975
brachte flr den Gewéasserschutz zusétzliche
Neuerungen im Bereich des quantitativen
Gewasserschutzes. Die Verfassungsgrund-
lage fur den Gewasserschutz ist heute in Art.
76 Abs. 3 BV verankert. Danach erlasst der
Bund Vorschriften (ber den Gewésser-
schutz, die Sicherung angemessener Rest-
wassermengen, den Wasserbau, die Sicher-
heit der Stauanlagen und die Beeinflussung
der Niederschlage. Diese Norm bildet die
Grundlage und den Massstab fir die geltende
Gewasserschutzgesetzgebung.

Das Gewasserschutzgesetz (GSchG)

Ausgehend von einem umfassenden Schutz-
gedanken ist nach Art. 1 GSchG der Zweck
des Gewasserschutzes, samtliche Gewasser
vor nachteiligen Einwirkungen zu schiitzen.
Die Gewasser sollen vor allen negativen Ein-
wirkungen bewahrt werden. Die Ziele sind
insbesondere der Schutz der Gesundheit von
Menschen, Tieren und Pflanzen, die Sicher-
stellung und haushalterische Nutzung des
Trink- und Brauchwassers, die Erhaltung der
nattrlichen Lebensrdume fir die einheimi-
scheTier-und Pflanzenwelt und die Erhaltung
der Gewasser als Landschaftselemente, fiir
die Fischerei, fiir die landwirtschaftliche Be-
wasserung, fur die Benltzung zur Erholung
sowie zur Sicherung der nattrlichen Funktion

des Wasserkreislaufs. Das Gewéasserschutz-
gesetz gilt fir alle ober- und unterirdischen
Gewasser (Art. 2 GSchG). Die Ausfiihrungs-
bestimmungen zum Gewasserschutzgesetz
sind in der Gewadsserschutzverordnung
(GSchV) enthalten. Sie legt die 6kologischen
Ziele fur die Oberflachengewésser und die
entsprechenden Anforderungen an die Was-
serqualitat fest.

Der Gewasserschutz lasst sich in
zwei Gruppen unterteilen: den qualitativen
und den quantitativen Gewasserschutz.

Der qualitative Gewéasserschutz stellt
die Reinhaltung der Gewasser sicher. Art. 6
GSchG verbietet, Stoffe in ein Gewasser ein-
zubringen, versickern zu lassen oder ausser-
halb eines Gewassers abzulagern oder aus-
zubringen, wenn dadurch die konkrete Ge-
fahr einer Verunreinigung von Wasser
entsteht. Zudem muss verschmutztes Ab-
wasser behandelt werden. Das Gewasser-
schutzgesetz enthélt verschiedene Vorschrif-
ten flr die Behandlung von Abwasser (Art. 7
GSchGff.,, Kanalisation, Abwasserreini-
gungsanlagen usw.).

Neben dem qualitativen Gewésser-
schutz stellt aber auch der quantitative Ge-
waésserschutz einen wichtigen Bestandteil
dar. Dabei geht es um die Sicherung ange-
messener Restwassermengen (Art. 29ff.
GSchG), d.h. bei Wasserentnahmen aus
Fliessgewdssern muss eine bestimmte
Menge an Mindestrestwasser verbleiben.
Dadurch werden Béche, Flisse und Seen
sowie unterirdische Gewasser vor einer tiber-
massigen Nutzung oder sogar einer Trocken-
legung geschitzt.

Sicherung angemessener
Restwassermengen

Sinn und Zweck

Fir die Nutzung der Wasserkraft flr die
Stromproduktion wird Wasser aus Fliessge-
wassern gefasst und teilweise Uber mehrere
Kilometer abgeleitet. Dadurch kann der
ganze Wasserhaushalt einer Region durch-
einander gebracht werden. Wichtig ist
deshalb, den Gewéssern gewisse Wasser-
mengen ungenutzt zu belassen. Die Rest-
wassermenge ist die Abflussmenge eines
Fliessgewassers, die nach einer oder mehre-
ren Entnahmen von Wasser verbleibt (Art. 4
Bst. h GSchG). Im rechtlichen Sinn spricht

man von Wasserentnahme, wenn das Wasser
aus dem Gewasser flr die Nutzung abge-
zweigt und an einer anderen Stelle ins gleiche
oder ein anderes Gewaésser zurlickgespeist
wird. Fliessgewésser sind eine Lebensgrund-
lage fur Menschen, Tiere und Pflanzen. Sie
gestalten Landschaften, transportieren Was-
ser und Geschiebe, wirken ausgleichend fur
die Okosysteme, und sie werden von den
Menschen mannigfach genutzt. Fir bedeu-
tende Lebensrdume im Wasser sind ausrei-
chende Wassermengen die Grundlage. Die
Sicherung der Restwassermengen ist nétig,
um die Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen,
die vom Fliessgewasser abhangig sind, zu
bewahren. Auch flr die Fischpopulation und
ihre Fortpflanzung ist das Restwasser von
eminent wichtiger Bedeutung.

Rechtsgrundlagen

Auf Verfassungsstufe werden die unter-
schiedlichen Sektoren der Wasserwirtschaft
in einer Bestimmung zusammengefasst, die
einzelnen Verfassungsauftrdge jedoch in
verschiedenen Bundesgesetzen geregelt.
Grundsétzlich bestimmt nach Art. 76 BV der
Bundesgesetzgeber, ob und in welchem Um-
fang Bestimmungen zur Wasserkraftnutzung
erlassen werden sollen oder ob die Zustén-
digkeit der Regelung den Kantonen Uberlas-
sen wird.

Nach Art. 76 Abs. 2 BV legt der Bund
Grundséatze fest Uber die Erhaltung und die
Erschliessung der Wasservorkommen, Uber
die Nutzung der Gewasser zur Energieerzeu-
gung und flr Kiihlzwecke sowie Uiber andere
Eingriffe in den Wasserkreislauf. Die Ausfiih-
rungsgesetzgebung dazu erfolgt vor allemim
Bundesgesetz tiber die Nutzbarmachung der
Wasserkrafte.

Die Sicherstellung angemessener
Restwassermengen ist in Art. 76 Abs. 3 BV
ausdricklich festgehalten. Der Gesetzgeber
hat diesen Auftrag im Gewasserschutzgesetz
inden Art. 29-33 umgesetzt. Seit Inkrafttreten
des Gewasserschutzgesetzes am 1. Novem-
ber 1992 muss also der Verbleib von ange-
messenen Restwassermengen bei Wasser-
entnahmen an Flissen und Béachen gewéhr-
leistet sein.

Bewilligung/Konzession
Art. 29 Bst. a GSchG statuiert zunachst eine
Bewilligungspflicht fir die Giber den Gemein-

14

«Wasser Energie Luft»

97. Jahrgang, 2005, Heft 1/2, CH-5401 Baden



gebrauch hinausgehende Entnahme von
Wasser aus einem Fliessgewasser mit stindi-
ger Wasserfiihrung. Das heisst, wer einem
Fliessgewasser Wasser fir die Elektrizitats-
gewinnung, zur Bewasserung usw. entneh-
men will, braucht dafiir eine hoheitliche Be-
willigung. Eine sténdige Wasserflihrung ist
dann vorhanden, wenn ein Fliessgewésser
eine Abflussmenge Q347 aufweist (Art. 4
Bst. i GSchG). Dies bedeutet, dass das
Fliessgewasser an 347 oder mehr Tagen pro
Jahr Wasser filhren muss. Ebenfalls bewilli-
gungspflichtig ist die Entnahme von Wasser
aus Seen oder Grundwasservorkommen,
welche die Wasserflihrung eines Fliessge-
wassers mit standiger Wasserfilhrung we-
sentlich beeinflussen (Art. 29 Bst. b GSchG).
Die Bewilligungspflicht hat zum Ziel, ange-
messene Restwassermengen zu sichern. Fir
die Erteilung einer Bewilligung werden alle
massgebenden Interessen beriicksichtigt
und abgewogen, welche fiir oder gegen die
Entnahme von Wasser sprechen. Die Bewilli-
gung kann aber immer nur dann erteilt wer-
den, wenn eine angemessene Restwasser-
menge verbleibt (Art. 30 Bst. a GSchQG).

Fir eine Nutzung, die Uber den ge-
steigerten Gemeingebrauch hinausgeht, d.h.
&ine sog. Sondernutzung offentlichen Ge-

Wéssers ist eine Konzession nétig (Art. 9
WNG).

Bestimmung angemessener
Restwassermengen

Firdie Festsetzung derangemessenen Rest-
Wassermengen sind mehrere Schritte nétig:
* Die Mindestrestwassermenge nach Art. 31
Abs. 1 GSchG bildet das quantitativ abso-
lute Minimum. Sie muss unter allen Um-
standen immer eingehalten werden.

Sind die Anforderungen nach Art. 31 Abs.
2 Bst. a-e nicht erfiillt und ist somit die
Mindestrestwassermenge nicht ausrei-
chend, um einen minimalen Schutz der
Wichtigsten Funktionen eines Fliessge-
Wassers einzuhalten, muss zwingend eine
Erhéhung der Restwassermenge erfolgen.
Eine tiefere Ansetzung der Mindestrest-
Wassermenge ist nach Art. 32 GSchG in
bestimmten, genau bezeichneten Ausnah-
mefallen maglich.

Da Art. 31 GSchG nur eine minimale Rest-
Wassermenge vorschreibt, um dadurch
das Gewasser noch Uberlebensféhig zu
halten, braucht es fiir die Erflllung des
Verfassungsauftrages, der eine Sicherung
angemessener Restwassermengen vor-
Sghreibt, eine zusatzliche Regelung, die
diesen Interessen geblihrend Rechnung
trégt. Diesistin Art. 33 GSchG der Fall. Da-
nach muss aufgrund einer umfassenden
|nteressenabwégung zwingend eine Erho-

hung der Mindestrestwassermengen er-
folgen. Den Schutzinteressen soll damit in
erhéhtem Masse Rechung getragen wer-
den. In Art. 33 Abs. 2 sind Interessen, die
fur eine Wasserentnahme sprechen, auf-
gezahlt (z.B. offentliche Interessen, wirt-
schaftliche Interessen des Wasserher-
kunftsgebietes oder desjenigen, der Was-
ser entnimmt, Energieversorgung), in Abs.
3 solche, die dagegen sprechen (z.B. Be-
deutung der Gewéasser als Landschafts-
element und Lebensraum, Grundwasser-
haushalt). Diese Interessen mussen zwin-
gend bertcksichtigt werden. Aber auch
alle anderen relevanten Interessen, die
nicht im Gesetz aufgezahlt sind, sind fall-
weise zu berticksichtigen.

Sanierung bestehender
Wasserentnahmen

Wird eine Konzession zur Wassernutzung er-
teilt, so verleiht diese dem Konzessionar ein
wohlerworbenes Recht. Dieses Recht steht
unter dem Schutz der Eigentumsgarantie. Es
kann nur unter den Voraussetzungen einer
Enteignung und gegen volle Entschadigung
entzogenwerden. Dies hat zur Folge, dass die
heute geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen des Gewasserschutzgesetzes auf Kon-
zessionen, die vor dessen Inkrafttreten erteilt
wurden, nicht angewendet werden kdnnen,
da dies einer Enteignung gleichkdme. Aus
diesem Grund gelten die Art. 29ff. GSchG
nur fir Neukonzessionierungen. Wasserent-
nahmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
des GSchG schon konzessioniert waren,
mUissen die Bestimmungen des GSchG erst
nach Erneuerung der Bewilligung einhalten.
Firbestehende und geplante Wasserentnah-
men sehen die Art. 80ff. eine Sanierungs-
pflicht vor. Dabei handelt es sich um Uber-
gangsbestimmungen. Der Grundsatz von
Art. 80 Abs. 1 GSchG besagt, dass ein Fliess-
gewasser, das durch Wasserentnahmen we-
sentlich beeinflusst wird, unterhalb der Ent-
nahmestelle nur so weit saniert werden muss,
als dies ohne entschadigungsbegriindende
Eingriffe in bestehende Wassernutzungs-
rechte moglich ist. Die notwendigen Sanie-
rungenmissennachArt. 81 Abs. 2 bisim Jahr
2007 abgeschlossen sein. Diese Frist wurde
jedoch vom Parlament bis am 31. Dezember
2012 verlangert.

Durch Art. 80 GSchG haben die Kan-
tone aber die Mdéglichkeit, Sanierungen zu
verfugen, welche die Restwassermenge er-
hohen oder durch bauliche Massnahmen die
Fischwanderung im Gewasser erméglichen
bzw. verbessern. Weitere Massnahmen zum
Schutz der Fliessgewasser sind im Wasser-
bau-, Raumplanungs- und im Landwirt-
schaftsrecht verankert.

Spannungsfeld

Die Absicht des Gesetzgebers zur Sicherung
der Restwassermengen ist offensichtlich, die
Umwelt, die Tiere und Pflanzen umfassend zu
schitzen und zu erhalten. Doch bei der Be-
rechnung der genauen Menge, die nétig ist,
um dieses Ziel zu erreichen, scheiden sich die
Geister. Auf der einen Seite liegen die Interes-
sen der Umweltschutzorganisationen, wel-
che eine mdéglichst grosse Menge an Rest-
wasser fordern, damit die Umwelt und Natur
mdglichst wenig belastet wird. Die Elektrizi-
tatsbranche hingegen hat nattrlich zum Ziel,
mdglichst viel umweltfreundlichen Strom zu
produzieren. Dies ist nur mit einer moglichst
grossen Wasserenthahme mdglich, verbun-
den mit der Forderung nach einer geringen
Restwassermenge. Je mehr Restwasser be-
lassen wird, desto weniger Strom kann aus
dem abgezweigten Wasser gewonnen wer-
den.

Eine Folge von weniger Strom aus
Wasserkraft ist, dass der verloren gegangene
Strom durch andere Methoden gewonnen
werden muss. Die Nutzung fossiler Energie-
tréager wie Gas, Kohle, Ol fiihrt aber wiederum
zu héheren CO,-Ausstéssen. Der Treibhaus-
effekt stellt ein ernsthaftes globales dkologi-
sches Problem dar. Gerade der vergangene,
aussergewohnlich heisse Sommer lasst eine
schnelle Klimaveranderung vermuten. Auch
im Bereich des Schutzes des globalen Klimas
ist die Dringlichkeit von Massnahmen unbe-
streitbar. Die beiden Interessen, Klimaschutz
und Gewasserschutz, konkurrieren sich. Aus
Sicht des VSE verdient aber der globale Kili-
maschutz im Sinne einer ganzheitlichen Um-
weltpolitik eindeutig Vorrang. Die Interessen
des lokalen Gewasserschutzes missen die-
sem nachgestellt werden. Die Wassernut-
zungsanlagen sollen flir die Stromproduktion
optimal genutzt werden kénnen. Im Interesse
des Klimaschutzes ist deshalb eine méglichst
tiefe Ansetzung der Restwassermenge anzu-
streben.

Zudem sind auch im Bereich des
CO,-Gesetzes gewisse Bedingungen zu er-
fullen. Das CO,-Gesetz ergéanzt die Energie-
gesetzgebung mit einem qualifizierten, lang-
fristigen CO,-Ziel. Die CO,-Emissionen sollen
bis im Jahr 2010 um 10% gegeniiber dem
Wert von 1990 reduziert werden. Um dieses
Ziel zu erreichen, hat der Bundesrat das Pro-
gramm EnergieSchweiz verabschiedet: Die
angestrebte Reduktion der CO,-Emissionen
soll in erster Linie durch Massnahmen der
Energie-, Verkehrs-, Umwelt- und Finanzpoli-
tik sowie durch freiwillige Massnahmen der
Unternehmen und Privaten erreicht werden.
Das CO,-Gesetz sieht zwei Phasen fir die
Reduktion der CO,-Emissionen vor. Zuerst
soll versucht werden, die Ziele auf freiwilliger
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Basis zu erreichen. Falls dies nicht gelingen
sollte, kann der Bundesrat eine CO,-Abgabe
einfliihren, deren Héhe vom Parlament zu ge-
nehmigen ist.

Um die Ziele von EnergieSchweiz zu
erreichen, ist eine verminderte Nutzung der
fossilen Energietrager nétig. Um die verlorene
Menge an Energie zu kompensieren, wére
aber wiederum ein Ausbau oder zumindest
eine Stabilisierung der Wasserkraftproduk-
tion erforderlich. Dies steht der vermehrten
Abgabe von Restwasser an Wasserfassun-
gen diametral entgegen.

Revision

des Gewasserschutzgesetzes

Das Gewaésserschutzgesetz wurde Anfang
der 90er-Jahre in Kraft gesetzt. Das auf diese
Zeit zugeschnittene Gesetz war ein effizien-
tes und wirkungsvolles Instrument, um die
damaligen Forderungen und Ziele zu erfiillen.
Den heutigen, veranderten Verhaltnissen wird
das Gesetz jedoch nicht mehr gerecht. Im
Wesentlichen tragen die schematischen, ge-
samtschweizerisch festgelegten Mindest-
restwassermengen dem Charakter der Ge-
wasser und deren Nutzung nicht gebihrend
Rechnung. Die Festlegungen im GSchG
bezliglich der Mindestrestwassermengen
haben erhebliche Mangel. Die Mindestrest-
wasserregelungen sind sehr starr formuliert
und nehmen wenig Ricksicht auf die lokalen
Gegebenheiten und effektiven Bedlrfnisse
der betroffenen Gewasser. Auch den veran-
derten politischen Prioritdten — wie Vorrang
des Interesses des Klimaschutzes (Treib-
hauseffekt) vor den lokalen 6kologischen
Interessen (Gewasserschutz) — wird nicht
Rechnung getragen. Jede Minderproduktion
an erneuerbarer Energie fuhrt zu einer Erho-
hung von fossilen Primarenergietragern und
damit zu einer Erhohung des CO,-Ausstos-
ses. Sie beschleunigt den raschen Abbau
dieser seit Jahrtausenden gelagerten Roh-
stoffe, foérdert die Auslandabhangigkeit in
Krisenzeiten und macht von Wechselkurs-
schwankungen abhangig.

In die gesamten Revisionsbestre-
bungen muissen daher kinftig ausser dem
Gewasserschutz vermehrt auch die wirt-
schaftlichen, ©kologischen und sozialen
Aspektein die Uberlegung zu einer ausgewo-
genen Ldsungsfindung miteinbezogen wer-
den. Aus diesen Griinden muss das Gesetz
in jenen Belangen revidiert werden, wo eine
allzu starre Regelung fir die Festlegung der
Wasserentnahme vorgesehen ist, insbeson-
dere nicht auf die Erfordernisse einer um-
fassenden Nachhaltigkeit eingeht und die
Entschadigungsmodalitaten fir Verluste bei
der Nutzung der Wasserkraft nicht klar genug
regelt.

Weniger starre Festlegung

der Mindestwassermengen

Eine weniger starre bzw. flexiblere Festlegung

der Restwassermenge wirde zu folgenden

Verbesserungen fihren:

¢ Dielokalen Anforderungen an die Fliessge-
wasser kénnen entsprechend einer Ge-
samtgiterabwagung optimal befriedigt
werden.

¢ Die Wasserkraftnutzung verliert weniger
an ihrer Konkurrenzfahigkeit im Blick auf
die gedffneten Strommérkte im Ausland.

¢ Die Verpflichtung der Schweiz, die Abgas-
belastung bis zum Jahre 2010 um 10% zu
verringern, kann eher eingehalten werden.

e Dem Verfassungsauftrag von vermehrter
Nutzung von einheimischer, erneuerbarer
Energie kann besser nachgelebt werden.

¢ Die Abhéangigkeit von Energieimporten
muss nicht verstarkt werden.

e Erddlressourcen kdnnen besser genutzt
werden als flir die Verbrennung.

¢ Diedringend notwendigen Einnahmen aus
der Wasserkraft insbesondere fir die
Volkswirtschaften der Gebirgskantone,
werden nicht zusatzlich geschwécht.

Klare Regelung der Entschadigungen

Hinsichtlich der Entschadigung fur Verluste

im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung

der Wasserkraft muss Art. 80 Abs. 1 deut-

licher formuliert werden.

e Bei den Nutzungsrechten von Wasser-
kraftwerken handelt es sich um so
genannte «wohlerworbene Rechte», wel-
che eine gewisse Gesetzesresistenz auf-
weisen. Eine schleichende Aufweichung
dieser wohlerworbenen Rechte, wie sie
eine large Interpretation des Begriffs
entschadigungsbegriindend  beinhaltet,
muss unter allen Umstanden vermieden
werden. Investitionen in langlebige Anla-
gen wie Wasserkraftwerke konnen nur
durchgefiihrt werden, wenn die recht-
lichen Grundlagen eine minimale Sicher-
heit geben, dass das investierte Kapital
auch amortisiert werden kann. Solche In-
vestitionen sind aber volkswirtschaftlich
derart wichtig, dass dieser Rechtsschutz,
wie er durch die wohlerworbenen Rechte
besteht, bewahrt werden muss.

e Der Vollzug von Art. 80 Abs. 1 ist kaum
durchzufiihren. Im GSchG wurde mit dem
Begriff «nicht entschadigungsbegriin-
dend» ein derart ungentigend definierter
Begriff eingeflihrt, dass unendliche
Rechtsstreitigkeiten um dessen Um-
schreibung und Auslegung voraussehbar
sind. Vom Begriff her ware zwar klar zu ver-
stehen, dass den Wasserkraftproduzenten
durch Sanierungsmassnahmen nach Art.
80 Abs. 1 kein Schaden entstehen darf. Die

Bemuhungen zur Umsetzung der Sanie-
rungsartikel in verschiedenen Kantonen
und auch Ausserungen seitens des Buwal
zeigen aber deutlich, dass hier mit ganz an-
deren Vorstellungen zu rechnen ist.

e Die geplanten Anpassungen an der Ver-
ordnung zur Abgeltung von Einbussen bei
der Wasserkraftnutzung zeigen, dass auch
von gesetzgebender Seite erkannt worden
ist, dass sich die Ertragslage der Wasser-
kraft verschlechtern wird. Auch diese Ent-
wicklung zeigt, dass mit der Strommarkt-
liberalisierung und den bereits bestehen-
den gesetzlichen Auflagen das zulassige
Mass an Belastungen bereits tberschrit-
tenist.

Aktueller parlamentarischer Stand
Am 20. Marz 2003 hat Standerat Epiney eine
Initiative zur Anderung des Gewésserschutz-
gesetzes eingereicht (CO,-Reduktion durch
eine Anderung des Gewasserschutzgeset-
zes). Die UREK-S hat daraufhin an ihrer Sit-
zung vom 17. Februar 2004 beschlossen,
eine eigene Initiative zum Thema Restwas-
sermengen zu priifen, worauf Sténderat Epi-
ney seine Initiative zur Revision des Gewas-
serschutzgesetzes (03.407) zuriickgezogen
hat. Die UREK-S hat beschlossen, eine ei-
gene Kommissionsinitiative zum Thema
Restwassermengen einzureichen. Die Initia-
tive beinhaltet folgende Grundztige:
¢ Flexibilisierung der Ausnahmen fur Rest-
wassermengen im Gewasserschutzge-
setz (Art. 32)
¢ Sperzielle Regelung fir die Restwasser-
sanierung bei schiitzenswerten Kleinwas-
serkraftwerken (Art. 80)
¢ Schaffung einer Regelung im Gewésser-
schutzgesetz zur Verminderung der Beein-
trachtigung der Gewésser durch Schwall
und Sunk
* Massnahmen zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Nutzung der Wasserkraft.
Nach neuem Parlamentsrecht muss
nun die UREK-S die Initiative vor der UREK-N
vertreten. Die Initiative war auf dem Sitzungs-
plan der UREK-N fiir den 6./7. September
2004 aufgefuhrt, wurde aber auf eine nachste
Sitzung verschoben, da die UREK-S wichti-
gere Angelegenheiten hatte.

Schriftliche Fassung eines Vortrags anlasslich der
Tagung Restwasser von Pusch (Praktischer Um-
weltschutz Schweiz) und SWV vom 22. Septem-
ber 2004 in Zirich.

Anschrift des Verfassers

Lic. iur. Hansueli Bircher, Stv. Direktor VSE, Leiter
Recht und Politik, Hintere Bahnhofstrasse 10,
CH-5001 Aarau.

16

«Wasser Energie Luft»

97. Jahrgang, 2005, Heft 1/2, CH-5401 Baden



	Restwasser : die rechtlich-ökonomische Situation der Wasserkraftnutzung

